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Ordnung für ein Qualitätsmanagement  
in Studium und Lehre an der Hochschule Bremen 

 
Vom 25. April 2017 

 
Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 27. April 2017 gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen 
Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. März 2016 (Brem.GBl. S. 203), die auf Grund von § 69 Absatz 1 
Satz 4 in Verbindung mit § 80 Absatz 1 Satz 3 BremHG durch den Akademischen Senat am 25. April 
2017 beschlossene Ordnung für ein Qualitätsmanagement in Studium und Lehre an der Hochschule 
Bremen in der nachstehenden Fassung genehmigt: 
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I. Allgemeine Regelungen  

§ 1 Grundsätze  

(1) Die Hochschule Bremen richtet gemäß § 69 BremHG Qualitätssicherungsinstrumente in den Berei-
chen von Studium, Prüfungen und Lehre ein.  
(2) Das Qualitätsmanagementsystem an der Hochschule Bremen sichert eine hohe Qualität von Studi-
um und Lehre zur Unterstützung des Studienerfolgs der Studierenden. Studienerfolg setzt Studierfä-
higkeit und Eigeninitiative der Studierenden voraus. Die Qualität von Lehre und Studium hängt ab von 
den Lehrinhalten und -methoden, der Qualifikation der an der Lehre Beteiligten, den Strukturen,  Pro-
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zessen und Ressourcen zur Organisation und Durchführung von Studium und Lehre und auch von der 
Unterstützung durch die Hochschulleitung und die Verwaltung.  
(3) Das Qualitätsmanagement für Studium und Lehre greift nicht in die Freiheit für Forschung und Leh-
re ein.  
(4) Ziele und Inhalte des Studiums werden aus den Fakultäten heraus definiert, unter Berücksichtigung 
von Rahmenbedingungen wie den Standards der Kultusministerkonferenz und der Fächer und Fachge-
sellschaften, sowie im Falle von geschützten Berufen von gesetzlichen Vorgaben und fachspezifischen 
Vorgaben, z. B. der Kammern.  
(5) Alle Studiengänge der Hochschule Bremen durchlaufen bei der Einrichtung und in der Folge in ei-
nem regelmäßigen Turnus ein Qualitätssicherungsverfahren. 
(6) Fakultätsübergreifende Gemeinsamkeiten und Herausforderungen werden im Austausch zwischen 
den beteiligten Einrichtungen identifiziert und aufgegriffen bzw. angenommen. Daraus entstehende 
Qualitätsstandards für Studium und Lehre der Hochschule Bremen werden auf Fakultätsebene ausge-
staltet.  
(7) Lehrende, Studierende, andere Mitglieder der Hochschule, relevante externe Expertinnen und Ex-
perten und – im Falle von kooperativen Studienangeboten – Angehörige kooperierender Organisatio-
nen werden an der Qualitätssicherung angemessen beteiligt.  
(8) Evaluationen an der Hochschule Bremen werden so durchgeführt, dass Sicherheit, Würde und 
Rechte der in eine Evaluation einbezogenen Personen geschützt werden.  

§ 2 Geltungsbereich  

Diese Ordnung gilt für alle Einheiten der Hochschule, die Lehrveranstaltungen anbieten. Erfasst sind 
alle grundständigen und weiterführenden Studiengänge in Vollzeit, Teilzeit und dualer Form.  

II. Organe und Beteiligte  

§ 3 Rektorat  

(1) Das Rektorat entscheidet nach § 69 Absatz 2 Satz 1 BremHG über Vorgaben zur Struktur und Orga-
nisation sowie zum Ablauf des Qualitätsmanagementsystems.  
(2) Das Rektorat richtet die zentralen Elemente des Qualitätsmanagements ein. Dabei sind die damit 
zusammenhängenden Qualitätsregelkreise zu entwickeln, regelmäßig zu überprüfen und, sofern erfor-
derlich, anzupassen. Die dezentralen Elemente des Qualitätsmanagements werden durch die Fakultä-
ten bzw. deren Abteilungen gestaltet. Die notwendigen Abstimmungen erfolgen in Arbeitsgruppen, die 
durch das Konrektorat Studium und Lehre einberufen werden und deren Zusammensetzung die unter-
schiedlichen Fachkulturen und Statusgruppen der Hochschule Bremen berücksichtigt. 
(3) Das Rektorat ist für die Akkreditierung von Studiengängen zuständig. Auf Betreiben der Fakultäten 
oder Abteilungen kann auch eine extern begleitete Akkreditierung für Studiengänge durchgeführt wer-
den. Das Rektorat berichtet dem Akademischen Senat jährlich über das Qualitätsmanagement der 
Hochschule.  

§ 4 Fakultäten  

(1) Die Fakultäten verfügen über die dezentralen Elemente des Qualitätsmanagements, über deren 
Ausgestaltung sie selbständig entscheiden. Dabei sind die damit zusammenhängenden Qualitätsregel-
kreise zu entwickeln, regelmäßig zu überprüfen und, sofern erforderlich, anzupassen.  
(2) Der Fakultäts- oder Abteilungsrat beschließt gemäß § 12 Absatz 3 Nummer 7 der Grundordnung 
nach Festlegung der Ausgestaltung des Qualitätsmanagements gemäß Absatz 1 im Rahmen der Hoch-
schulregelungen über die Qualitätsregelkreise für die jeweilige Fakultät bzw. Abteilung.  
(3) Die Dekanin oder der Dekan sorgt im Einvernehmen mit den Studiendekaninnen oder den Studien-
dekanen für die Umsetzung des Qualitätsmanagements und kann dies an Abteilungs- oder Studien-
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gangsleitungen übertragen. An der Umsetzung des Qualitätsmanagements werden Studienkommissio-
nen gemäß § 90 BremHG beteiligt. 
(4) Die Studiendekaninnen und –dekane fungieren als Qualitätsmanagement-Beauftragte (QM-
Beauftragte).  

§ 5 Qualitätsmanagement-Rat  

(1) Der Qualitätsmanagement-Rat wird als ständige Kommission des Akademischen Senats gebildet. Er 
gibt im Rahmen der Qualitätssicherung von Studiengängen Empfehlungen ab, auf Basis derer das Rek-
torat Akkreditierungen vornimmt. Darüber hinaus berät der Rat den Akademischen Senat, die Fakultä-
ten und das Rektorat in allen qualitätsrelevanten Themen, die Studium und Lehre betreffen. Der Rat 
dient weiter dem Austausch zwischen dem Akademischen Senat, den Fakultäten und dem Rektorat 
zum Qualitätsmanagement der Hochschule.  
(2) Der Rat besteht aus  

a) der Dekanin oder dem Dekan, einer Studiendekanin, einem Studiendekan oder einer Hoch-
schullehrerin oder einem Hochschullehrer jeder Fakultät, 

b) einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin odereinem wissenschaftlichen Mitarbeiter, 

c) einer Studentin oder einem Studenten, 

d) einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der Verwaltung,  
die vom Akademischen Senat durch Mehrheitsbeschluss auf Vorschlag der Fakultätsräte (a), der Grup-
pe der wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen des Akademischen Senats (b), der Gruppe der Studieren-
den im Akademischen Senat (c) und der Gruppe der sonstigen Mitarbeiter_innen des Akademischen 
Senats (d) für zwei Jahre, die studentischen Mitglieder für ein Jahr bestellt werden. Für die Mitglieder 
sollen Stellvertreter_innen vorgeschlagen und bestellt werden. Das Rektorat entsendet eine_n Vertre-
ter_in als Mitglied mit beratender Stimme.  
(3) Die Mitglieder des Rates wählen eine_n Vorsitzende_n, der oder die die Sitzungen leitet und dem 
Akademischen Senat berichtet. Der oder die Vorsitzende kann weitere Mitarbeiter_innen der Hoch-
schulverwaltung und externe Expertinnen oder Experten zu Sitzungen des Rates mit beratender Stim-
me hinzuziehen. 

§ 6 Studierendenschaft  

(1) Die Studierendenschaft beteiligt sich im Rahmen ihrer Aufgaben gemäß § 45 Absatz 2 BremHG in 
Verbindung mit der Ordnung der Studierendenschaft der Hochschule Bremen an der Verwirklichung 
der Ziele und Aufgaben der Hochschule Bremen, zu denen auch die Umsetzung eines hochschulweiten 
Qualitätsmanagements in Lehre und Studium gehört.  
(2) Die Form der Beteiligung der Studierenden in den Fakultäten und Abteilungen wird durch die Fakul-
täten gemäß § 4 Absatz konkretisiert.  

III. Qualitätssicherungsinstrumente 

§ 7 Evaluationen  

(1) Die Hochschule Bremen führt regelmäßig Modul- und Lehrveranstaltungsevaluationen nach den 
Regelungen der Evaluationsordnung der Hochschule durch. Die Ergebnisse der Evaluationen sind mit 
den Befragten zu erörtern und in die Qualitätsregelkreise einzubringen. Neben den Lehrenden erhalten 
auch die QM-Beauftragten der Fakultäten (§ 4 Absatz 4) die Ergebnisse. Für die Evaluation fakultäts-
übergreifender Studiengänge, Module sowie Veranstaltungen ist diejenige Fakultät zuständig, der die-
se organisatorisch zugeordnet sind. Die Evaluation ist mit den anderen betroffenen Fakultäten abzu-
stimmen. Diesen sind die Auswertungen der Evaluationsergebnisse zu übermitteln.  
(2) Die Hochschule Bremen führt in regelmäßigen Abständen Studierendenbefragungen auf Studien-
gangsebene nach den Regelungen der Evaluationsordnung durch, um die Studierbarkeit der Studien-
gänge und die darin formulierten Bildungsziele sicherzustellen und den Studienerfolg der Studierenden 
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bestmöglich zu unterstützen. Diese sind möglichst getrennt nach Studiengängen auszuwerten. Die Be-
fragungsergebnisse werden dem Dekanat sowie den Studiengangsleiterinnen und -leitern zur Verfü-
gung gestellt, deren Fakultät der Studiengang organisatorisch zugeordnet ist.  
(3) Die Hochschule Bremen führt in regelmäßigen Abständen Absolventinnen- bzw. Absolventenbefra-
gungen nach den Regelungen der Evaluationsordnung durch, um auf Basis beruflicher oder anderer 
Erfahrungen die Bildungsziele von Studiengängen zu beurteilen. Diese sind möglichst getrennt nach 
Studiengängen auszuwerten. Die Befragungsergebnisse werden dem Dekanat sowie den Studiengangs-
leiterinnen und -leitern zur Verfügung gestellt, an deren Fakultät der Studiengang organisatorisch zu-
geordnet ist.  
(4) Die Hochschule Bremen führt in regelmäßigen Abständen Studierendenbefragungen nach den Re-
gelungen der Evaluationsordnung durch, um die Qualität der Leistungen der mit Studium und Lehre 
verbundenen zentralen und dezentralen Serviceeinrichtungen der Hochschule zu beurteilen. Diese sind 
möglichst getrennt nach Serviceeinrichtungen auszuwerten. Die Befragungsergebnisse werden den 
Leitungen der Serviceeinrichtungen zur Verfügung gestellt. 
(5) Für die Befragungen nach Absatz 1 bis 4 gibt es ein zwischen Fakultäten und der zentralen Organisa-
tionseinheit für das Qualitätsmanagement abgestimmtes Vorgehen. Die Befragungen werden durch die 
zentrale Organisationseinheit für das Qualitätsmanagement entwickelt und können fachspezifisch er-
gänzt werden.  
(6) Anlassbezogen können sowohl bezogen für die Hochschule als Ganzes als auch in den Fakultäten 
weitere zielgruppenspezifische Befragungen durchgeführt werden.  
(7) Das Rektorat stimmt mit den Fakultäten eine Teilnahme an überregionalen Befragungen zu Studium 
und Lehre durch externe Stellen ab. 
(8) In kooperativen Studienangeboten wird auch auf Evaluationsergebnisse der kooperierenden Orga-
nisationen Bezug genommen. 

§ 8 Monitoring  

Die Hochschule Bremen führt ein Studienerfolgsmonitoring durch, um Informationen zu den Studien-
verläufen zu gewinnen. Das betrifft insbesondere den Fachwechsel, den Erwerb von Leistungspunkten, 
den Prüfungserfolg, Studienzeitverzögerungen sowie Studienabbrüche. Die Ergebnisse werden den 
Fakultäten in geeigneter Form zur Verfügung gestellt.  

§ 9 Studiengangsdokumentation 

(1) Die Fakultäten erstellen für die Einrichtung ihrer Studiengänge eine Studiengangsdokumentation 
entsprechend den Vorgaben der zentralen Organisationseinheit für das Qualitätsmanagement in wie-
derkehrender Form. 
(2) Die Studiengangsdokumentation wird kontinuierlich fortgeschrieben und um eine Reflexion der 
Erkenntnisse aus Evaluationen und externen Expertisen ergänzt. Es erfolgt dadurch eine Bewertung der 
Studiengänge auf Grundlage  

a) der Empfehlungen der zuständigen Fachgesellschaften, Kammern, 
b) der Profilierung der Hochschule, der Fakultäten, der Abteilungen und der Studiengänge, 
c) ggf. anderer durch die Fakultäten festgelegter Qualitätsmaßstäbe, 
d) der European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG) in der jeweils gültigen Fas-

sung,  
e) der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz für die Akkreditierung 

von Bachelor- und Masterstudiengängen vom 10.10.2003 in der Fassung vom 04.02.2010 bzw. 
in der jeweils gültigen Fassung  

f) sowie der vom Akkreditierungsrat erstellten Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen 
und für die Systemakkreditierung in der jeweils gültigen Fassung.  
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§ 10 Berichte  

(1) Die Dekaninnen bzw. die Dekane berichten im Einvernehmen mit den Studiendekaninnen bzw. den 
Studiendekanen dem Rektorat jährlich gemäß § 69 Absatz 3 Satz 1 BremHG über die Ergebnisse der 
Qualitätssicherung und eingeleiteten Maßnahmen.  
(2) Das Rektorat berichtet der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz gemäß 
§ 69 Absatz 3 Satz 3 BremHG über die Qualität von Lehre und Studium.  

§ 11 Perspektiv- und QM-Jahresgespräche  

(1) Zwischen dem Rektorat und den Dekanaten finden in der Regel alle drei Jahre Perspektivgespräche 
statt, die auch Studium und Lehre betreffen und zu Vereinbarungen von Maßnahmen zur Qualität von 
Studium und Lehre führen können. Perspektivgespräche sind Bestandteil der Hochschul- und der Fakul-
tätsentwicklungsplanung. Auf Basis der Wissenschaftsplanung des Landes und der wissenschaftlichen 
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden Aufgabenverteilungen zwischen Fakultäten und 
dem Rektorat zur Profilierung der Hochschule vorgenommen. In diesem Sinne führen sie zu Zielverein-
barungen zwischen Rektorat und Fakultäten. 
(2) In jedem Jahr finden QM-Jahresgespräche über den Stand des Qualitätsmanagements in den Fakul-
täten bzw. Abteilungen zwischen dem Konrektorat Studium und Lehre und Vertreterinnen und Vertre-
tern der Dekanate bzw. Abteilungsleitungen, Studiengangsleiterinnen und -leitern und Studierenden 
statt. Das Konrektorat für Studium und Lehre lädt zu den Gesprächen ein und kann weitere Mitarbei-
ter_innen der Hochschulverwaltung mit beratender Stimme hinzuziehen. QM-Jahresgespräche dienen 
dem Austausch über Ergebnisse der Qualitätssicherung und der zeitnahen Reaktion auf gegebenenfalls 
veränderte Rahmenbedingungen und ermöglichen eine Aktualisierung von Vereinbarungen aus Per-
spektivgesprächen.  

§ 12 Externe Gutachter und Gutachterinnen  

(1) Die Fakultäten beziehen in die Qualitätssicherung bei der Einrichtung von Studiengängen und in der 
Folge alle sieben Jahre zur Beurteilung der Qualität der Studiengänge die Expertise von externen Gut-
achter_innen aus Berufspraxis und Wissenschaft ein. 
(2) Geeignete Formen für eine Einbeziehung sind  

a) Beiräte für Studiengänge oder Studiengangscluster, in den externe Expertinnen und Exper-
ten aus Berufspraxis und Wissenschaft vertreten sind, die in der Regel einmal jährlich tagen 
und Stellungnahmen und Empfehlungen zur Qualität von Studium und Lehre in den Fakul-
täten abgeben. Das Nähere regelt eine QM-Beiratsordnung. 

b) Gutachterkommissionen zur Einholung einer Expertise zu Studiengängen oder Studien-
gangsclustern. Gutachterkommissionen werden anlassbezogen von den Fakultäten aus ex-
ternen Expertinnen und Experten aus Berufspraxis und Wissenschaft gebildet. Das Nähere 
regelt eine QM-Gutachterkommissionsordnung. 

Die Fakultäten können andere geeignete Verfahren zur Integration einer externen Expertise in die 
Qualitätssicherung entwickeln.  

IV. Dokumentation  

§ 13 Qualitätsmanagement-Handbuch und -Portal  

(1) Das Rektorat gibt ein Qualitätsmanagement-Handbuch heraus. Es beschreibt das zentrale Quali-
tätsmanagement sowie die Grundzüge des Qualitätsmanagements der Fakultäten.  
(2) Die Hochschulverwaltung richtet ein Qualitätsmanagement-Portal ein. In ihm werden das Quali-
tätsmanagement-Handbuch, Kernprozesse in Lehre und Studium sowie ausgewählte Ergebnisse der 
Qualitätssicherung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften veröffentlicht. Dies bezieht auch die auf 
Fakultäts-/Abteilungsebene und auf Ebene der Organisationseinheiten gewonnenen Ergebnisse, daraus 
resultierende Entwicklungs- und Verbesserungsmaßnahmen sowie Ergebnisse zur Überprüfung von 
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hochschulübergreifenden Verfahren und Instrumenten ein. Für das Qualitätsmanagement-Portal wer-
den ein generell öffentlicher Zugriffsbereich und ein nur Hochschulangehörigen sichtbarer Bereich 
unterschieden. 

V. Datenschutz  

§ 14 Datenschutz  

(1) Die Regelungen des Bremischen Datenschutzgesetzes sowie die Satzung der Hochschule Bremen 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten in ihren jeweils gültigen Fassungen finden Anwen-
dung. Die Daten werden auf Grundlage von § 69 in Verbindung mit § 11 BremHG erhoben.  
(2) Für die in den §§ 7 ff dieser Ordnung geregelten Verfahren der Datenerhebung, Datenverarbeitung 
und Datennutzung sind jeweils einzelne Datenschutzkonzepte zu erstellen, die mit der bzw. dem Da-
tenschutzbeauftragten der Hochschule Bremen abzustimmen sind.  
(3) Personen, die gemäß dieser Ordnung an der Erhebung und Verarbeitung von Daten beteiligt sind, 
werden gemäß § 6 Bremisches Datenschutzgesetz verpflichtet, diese zu keinem anderen als dem in der 
Ordnung für Qualitätsmanagement und Evaluation in Lehre und Studium an der Hochschule Bremen 
beschriebenen Zweck zu verarbeiten oder zu offenbaren. Dies gilt auch nach Beendigung ihrer Tätig-
keit. Die nach dieser Ordnung erhobenen personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald ihre 
Kenntnisse zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind.  
(4) Bei der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von Daten, die gemäß der §§ 7 ff dieser Ordnung 
erhoben werden, ist die Anonymität der Studierenden zu gewährleisten.  

VI. Inkrafttreten  

§ 15 Inkrafttreten  

Diese Ordnung tritt mit der Genehmigung durch die Rektorin in Kraft. 
 

Bremen, den 27. April 2017 
Die Rektorin der Hochschule Bremen 

 
 
 

Änderung der Ordnung der Hochschule Bremen über die besonderen 
Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 33 Absatz 7 Bremisches Hochschulgesetz 

 
Vom 21. März 2017 

 
Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz hat am 27. April 2017 gemäß § 110 
Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 33 Absatz 7 Satz 6 des Bremischen Hochschulgesetzes 
(BremHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22. März 2016 (Brem. GBl. S. 203), die vom Akademischen Senat der Hochschule 
Bremen am 21. März 2017 beschlossene Änderung der Ordnung über die besonderen Qualifikationsvo-
raussetzungen gemäß § 33 Absatz 7 Bremisches Hochschulgesetz in der nachstehenden Fassung ge-
nehmigt. 
 

 
Artikel I 

 
Die Ordnung über die besonderen Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 33 Absatz 7 Bremisches 
Hochschulgesetz vom 22. Juni 2010 (Amtliche Mitteilungen der Hochschule Bremen 4/2011), zuletzt 
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geändert durch Änderungsordnung vom 31. Mai 2016 (Amtliche Mitteilungen der Hochschule Bremen 
5/2016), wird wie folgt geändert: 
 
In Ziffer 7 der Anlage zur Ordnung über die besonderen Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 33 
Absatz 7 Bremisches Hochschulgesetz vom 22. Juni 2010 (Amtliche Mitteilungen der Hochschule Bre-
men 4/2011), zuletzt geändert durch Ordnung vom 31. Mai 2016 (Amtliche Mitteilungen der Hoch-
schule Bremen 5/2016), wird die letzte Zeile der Tabelle der besonderen Kenntnisse und besonderen 
Eingangsvoraussetzungen (Internationaler Studiengang Ship Management) gestrichen. 
 
 

Artikel II 
 
Diese Änderung tritt nach der Genehmigung durch die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und 
Verbraucherschutz in Kraft. 

 
 
 

Neufassung der Anlagen zur Satzung der Hochschule Bremen über die Festsetzung von Zulassungs-
zahlen für zulassungsbeschränkte Studiengänge und Normwerten (Zulassungszahlensatzung) 

 
Vom 18. Mai 2017 

 
Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 19. Mai 2017 gemäß § 110 Absatz 3 Bremisches Hoch-
schulgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22. März 2016 (Brem.GBl. S. 203), die vom Rektorat der Hochschule Bremen auf-
grund § 1 Absatz 2 des Bremischen Hochschulzulassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. November 2010 (Brem.GBl. S. 545), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2015 
(Brem.GBl. S. 141), beschlossene Neufassung der Anlagen zur Satzung der Hochschule Bremen über die 
Festsetzung von Zulassungszahlen für zulassungsbeschränkte Studiengänge und Normwerten vom 1. 
Juni 2012 (Amtliche Mitteilungen der Hochschule Bremen 3 / 2012 S. 2), zuletzt geändert durch Sat-
zung vom 13. Mai 2016 (Amtliche Mitteilungen der Hochschule Bremen 2 / 2016 S. 3), in der nachste-
henden Fassung genehmigt. 
 
Die Anlagen 1 und 2 der Satzung der Hochschule Bremen über die Festsetzung von Zulassungszahlen 
für zulassungsbeschränkte Studiengänge und Normwerten vom 1. Juni 2012 (Amtliche Mitteilungen 
der Hochschule Bremen 3 / 2012 S. 2), zuletzt geändert durch Satzung vom 13. Mai 2016 (Amtliche 
Mitteilungen der Hochschule Bremen 2 / 2016 S. 3) werden durch die Anlagen 1 und 2 in der nachste-
henden Fassung ersetzt: 
 
„Anlage 1 
 
Zulassungszahlen für Studienanfängerinnen und Studienanfänger für die Studiengänge der Hochschule 
Bremen für das Wintersemester 2017/2018: 
 
a) Studiengänge mit Diplomabschluss 
 
Studiengang / Studienrichtung Zulassungszahl 
Fakultät 5  
Diplom-Wirtschaftsingenieur für Seeverkehr1) 0 
 
 
b) Bachelorstudiengänge  
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Studiengang / Studienrichtung Zulassungszahl 
Fakultät 1  
ES Wirtschaft und Verwaltung 40 
IS Global Management,  
davon in den Sprach-/Länderschwerpunkten 
– Spanisch  
– Portugiesisch  
– Indonesisch  
– Englisch  

80 
 

31 
20 
14 
15 

IS Tourismusmanagement 40 
IS Volkswirtschaft1) 0 
IS Wirtschaftsingenieurwesen 40 
Betriebswirtschaft 120 
European Finance and Accounting 40 
Management im Handel 40 
Betriebswirtschaft/ Internationales Management 40 
Angewandte Wirtschaftssprachen und Internationale Unternehmens-
führung, 
davon in der Studienrichtung 
– Chinesisch  
– Japanisch  
– Arabisch  

 
80 

 
40 
20 
20 

  
Fakultät 2  
Architektur 80 
Bauingenieurwesen  126 
IS Umwelttechnik  36 
  
Fakultät 3  
IS Journalistik1) 0 
IS Politikmanagement  50 
Soziale Arbeit  80 
IS Angewandte Freizeitwissenschaft  50 
IS Pflege- und Gesundheitsmanagement 40 
Angewandte Therapiewissenschaften Logopädie und Physiotherapie, 
davon in der Fachrichtung 
- Logopädie 
- Physiotherapie 

40 
 

20 
20 

  
Fakultät 4  
Elektrotechnik 99 
Dualer Studiengang Elektrotechnik 0 
IS Technische und Angewandte Physik 18 
Automatisierung/Mechatronik  54 
Technische Informatik 36 
IS Technische Informatik 18 
Dualer Studiengang Informatik 9 
Internationaler Frauenstudiengang Informatik 27 
Internationaler Frauenstudiengang Informatik - dual 9 
IS Medieninformatik 72 
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Fakultät 5  
Maschinenbau 68 
Luft- und Raumfahrttechnik 67 
IS Luftfahrtsystemtechnik und –management 27 
IS Industrial Management and Engineering 
China 

9 

Dualer Studiengang Mechanical and Production Engineering 18 
Energietechnik, 
davon in der Studienrichtung 

36 
 

– Thermische Energietechnik  36 
– Elektrische Energietechnik  0 
Global Industrial Management1) 0 
IS Ship Management (Nautik) 36 
IS Shipping and Chartering  50 
Schiffbau und Meerestechnik  27 
Studium im Praxisverbund Schiffbau und Meerestechnik 9 
IS Schiffbau und Meerestechnik 18 
IS Technische und Angewandte Biologie  36 
IS Bionik  30 
 
 
c) Masterstudiengänge 
 
Studiengang  Zulassungszahl 
Fakultät 1  
Business Management* 22 
  
Fakultät 2  
Architektur / Environmental Design 
davon 
- Vollzeit 
- berufsbegleitend 

40 
 

30 
10 

Bauen und Umwelt (Infrastruktur)2) * 20 
Umwelttechnik 0 
Zukunftsfähige Energie- und Umweltsysteme2) *  20 
  
Fakultät 3  
Politik und Nachhaltigkeit 0 
International Studies of Leisure and Tourism* 20 
  
Fakultät 4  
Electronics Engineering 20 
Informatik 20 
  
Fakultät 5  
Maschinenbau 10 
Aerospace Technologies 10 
Schiffbau und Meerestechnik* 20 
IS Technische und Angewandte Biologie*  20 
Bionik: Mobile Systeme  20 
 
1) Auslaufender bzw. ausgelaufener Studiengang 
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2) Vorbehaltlich der Genehmigung der Änderung 
3) * Zulassung zum Sommersemester 2018 
Abkürzungen: IS = Internationaler Studiengang, ES = Europäischer Studiengang 

Anlage 2 
 
Die Normwerte für den Ausbildungsaufwand (CNW) der Studiengänge der Hochschule Bremen werden 
wie folgt festgesetzt: 
 
Lfd. Nr. / Fächergruppe Bachelor Master Diplom 
Studiengang  CNW CNW CNW 
1. Sprach- und Kulturwissenschaften    
1.01 Angewandte Wirtschaftssprachen 
         und Internationale Unternehmensführung  

6,30   

1.02 IS Journalistik  5,35   
2. Naturwissenschaften/Mathematik    
2.01 Informatik   2,40  
2.02 Technische Informatik  6,06   
2.03 IS Technische Informatik  4,81   
2.04 IS Medieninformatik  5,87   
2.05 Internationaler Frauenstudiengang Informatik  5,72   
2.06 Internationaler Frauenstudiengang Informatik - dual 5,72   
2.07 Dualer Studiengang Informatik  5,27   
2.08 IS Technische und Angewandte Biologie  6,21 2,80  
2.09 IS Bionik  7,87   
2.10 Bionik: Mobile Systeme   2,80  
3. Ingenieurwissenschaften    
3.01 Architektur  5,98   
3.02 Architektur / Environmental Design  3,20  
3.03 Bauingenieurwesen  5,90 2,20  
3.04 IS Umwelttechnik  5,27   
3.05 Umwelttechnik   2,20  
3.06 Elektrotechnik  5,80   
3.07 Dualer Studiengang Elektrotechnik 5,68   
3.08 IS Technische und Angewandte Physik  6,02   
3.09 Energietechnik  5,48   
3.10 Electronics Engineering   2,20  
3.11 Zukunftsfähige Energiesysteme   2,20  
3.12 Maschinenbau  5,91 2,20  
3.13 Luft- und Raumfahrttechnik  6,11   
3.14 Dualer Studiengang Mechanical and Production  
         Engineering 

5,83   

3.15 Aerospace Technologies   2,20  
3.16 Global Industrial Management  6,05   
3.17 Industrial Management and Engineering China 6,76   
3.18 Luftfahrtsystemtechnik und –management, 
        Studienschwerpunkt ILST für  
        Verkehrsflugzeugführerinnen und Verkehrsflugzeugführer 
        Studienschwerpunkt ILST für  
        Wartungsingenieurinnen und Wartungsingenieure 
        Studienschwerpunkt ILST für  

 
 

5,47 
 

5,46 
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        Flugsicherungsingenieurinnen und Flugsicherungs- 
        ingenieure  
        Studienschwerpunkt ILST für  
        Flughafenbetriebsingenieurinnen und Flughafenbetriebs- 
        ingenieure 

 
5,38 

 
 

5,32 
3.19 Schiffbau und Meerestechnik  5,94 2,40  
3.20 IS Schiffbau und Meerestechnik  4,72   
3.21 Studium im Praxisverbund Schiffbau und  
         Meerestechnik 

5,94   

3.22 Automatisierung/Mechatronik (dual)  
         Automatisierung/Mechatronik (nicht-dual) 

5,11 
5,89 

  

3.23 Diplom-Wirtschaftsingenieur für Seeverkehr 
        (Nautik) 

  8,57 

3.24 IS Ship Management (Nautik) 6,04   
4. Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften    
4.01 Betriebswirtschaft  5,58   
4.02 Betriebswirtschaft/Internationales Management 5,70   
4.03 European Finance and Accounting 5,38   
4.04 Management im Handel  5,13   
4.05 ES Wirtschaft und Verwaltung  4,93   
4.06 IS Global Management  4,95   
4.07 IS Volkswirtschaft  4,63   
4.08 IS Wirtschaftsingenieurwesen  4,76   
4.09 IS Angewandte Freizeitwissenschaft  5,60   
4.10 IS Tourismusmanagement  5,23   
4.11 International Studies of Leisure and Tourism   2,20  
4.12 IS Pflege- und Gesundheitsmanagement  5,43   
4.13 Soziale Arbeit  6,13   
4.14 IS Politikmanagement  4,63   
4.15 Politik und Nachhaltigkeit   2,60  
4.17 International Studies in Economics  
         and Business Administration  

 2,60  

4.18 Business Management   2,60  
4.19 IS Shipping and Chartering  4,86   
4.20 Angewandte Therapiewissenschaften Logopädie  
         und Physiotherapie  

2,85   

 
Abkürzungen: IS = Internationaler Studiengang, ES = Europäischer Studiengang“ 
 
 
Bremen, den 19. Mai 2017 

Die Rektorin der Hochschule Bremen 
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